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Aufforstungsgenehmigung nach § 25 Landwirtschafts- und Landeskulturgesetz (LLG)

ihr Antrag vom 06.12.2021

Sehr geehrter Herr Zürn,

auf Grund Ihres Antrags vom 06.12.2021 ergeht folgende

Entscheidung:

1. Für das/die nachstehenden Flurstück(e)

Gemeinde Gemarkung Lage (Gewann) Fist. Nr. Aufforstungs-

ftäche_[ha]
Schöntal Oberkessach Klasenberg 767 0,91

Summe: 0,91

wird die Aufforstung im Einvernehmen mit dem Forstamt, der unteren Naturschutz-

behörde und der Gemeinde Schöntal genehmigt.

Art der Aufforstung:

Laubbäume - Baumarten und gebietsheimische Sträucher in Absprache mit der

Revierleiterin Frau Bender
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Diese Entscheidung ergeht unbeschadet privater Rechte Dritter. Irisbesoridere bleiben die

Vorschriften des Gesetzes über das Nachbarrecht unberührt1.

2. Es sind folgenden Auflagen zu erfüllen:

Die Aufforstung darf nur auterha!b der Ftachland-Mähwiesenkartierung (siehe Karte -

mogliche Aufforstungsftàche rot umrandet) durchgefuhrt werden. Zur kartierten

FlachlandMahwiese hin 1st mit der Aufforstung em Abstand von mindestens 20 m

einzuhalten. In diesem Abstandsstreifen kann em abgestufter Waldrand angelegt werden.

Der äuRere Saumbereich nach Norden und Osten hin 1st mit heimischen Sträuchern

auszuführen oder kann der naturlichen Sukzession ubedassen werden. Die nördlich

gelegene Flachland-Mahwiese - auch auf Flst.Nr. 771 - darf auf keinen FaU durch

Beschattungseffekte beeintrachtigt werden. Der Waldrand 1st deshalb zukunftig durch

Pflegeeingriffe abgestuft zu halten.

Die Fläche darf nicht eingezäunt werden. Wuchshüflen aus Kunststoff sind hier nur

ausnahmsweise zulassig, da sie von einer älteren Aufforstung schon vorhanden sind und

wiederverwendet werden. Die Wuchshullen sind nach der kritischen Jugendphase des

Bestandes wieder vollstandig zu entfernen.

Begru nd ung:

zu 2.

Die Auflagen sind notwendig, da ohne die Auflagen elne Genehmigung aufgrund § 25 Abs. 2 LLG

versagt werden müsste. Das Flurstück ist zu gro(en Teilen als Flachland-Mähwiese LRT 6510

kartiert (siehe Karte - gelbe Schraffur). Dies 1st em gesetzlich geschutztes Biotop, weiches einen

Lebensraum für viele Tierarten bietet. Eine Aufforstung in diesem Bereich wurde somit elnen

Hinweis auf 15 und 19 Nachbarrechtsgesetz:

a) Mit Wa/dungen 1st em Abstand von 8 m von der Grenze, in erklärten Waldlagen em Abstond von 4 m einzulialten.

b) Der yam Boumwuchsfreizuhaltende Streifen kann bis auf 2 m Abstand von der Grenze mit Geholzen b/s zu 4 m

I-lobe und b/s oaf 1 m Abstand von der Grenze mit Gehb!zen b/s zu 2 m Höhe bepflanzt werden.

c) Gegenuber Wald 1st em Abstond von 1 m einzuholten.
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Eingriff in elnen hochwertigen Lebensraum darstellen und st somit dort nicht zulässig. Durch die

Auflagen wird elne Beeintrachtigung der Flachland-Mähwiese verhindert und der

Iandschaftliche Eingriff minimiert. KunststoffhüIen verursachen den Eintrag von Mikroplastik in

den Waldboden und werden haufig nicht mehr entfernt - sondern verbleiben a)s PlastikmUll rn

Wald.

Zeitpunkt für die Auflagenerfullung:

mit der Aufforstung

Hinweis: Wenn Sie diese Aufiagen nicht befolgen, handein Sie ordnungswidrig und können

gemaf § 28 Abs. 1 Nr. 1 LLG mit einer Ge!dbuIe bis zu 5.OOO,- EUR belegt werden.

Die Genehmigung erfogt gebuhrenfrei, da die genehmigte Aufforstung unter bestimmten

Voraussetzungen bezuschussungsfahtg ist. Zustandig für den Zuschuss st das Forstamt, das

hnen nähere Auskünfte gibt.

Rechtsbeh&fsbelehrurig:

Gegen diese Entscheidung kann innerhaib elnes Monats nach Bekanntgabe dieses Bescheides

beim Landratsamt Hohenlohekreis - Landwirtschaftsamt, Schlol?str. 3, 74635 Kupferzell,

Widerspruch eingeegt werden.

Mit freundi

sn Z7\
1-

Nachrichtlich:

Burgermeisteramt Schöntal

Forstamt
.17
MoniGöIt$Y




